
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben Errichtung und Betrieb einer Biogaseinspeiseanlage 

in 16269 Wriezen 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 20. Juni 2023 

 
 

Die Firma EWE Netz GmbH, Cloppenburger Straße 302 in 26133 Oldenburg beantragt die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück in 16269 Wriezen, Gemarkung Eichwerder, Flur 2, Flurstück 396 eine 
Biogaseinspeiseanlage zu errichten und zu betreiben (Az.: G00123).  
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 9.1.1.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 
9.1.1.3 S der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 7 Absatz 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung 
durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Durch das Vorhaben sind keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 
Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien betroffen. Unter Berücksichtigung der 
standörtlichen Gegebenheiten können auch für die weiteren Schutzgüter im Sinne des § 2 
Absatz 1 UVPG betriebs- und anlagenbedingte nachteilige Umweltwirkungen ausgeschlossen 
werden. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
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